
 



 

 



 

 
 
 
 
Anpassung: 
 
§ 6 nach geltendem Recht soll 
beibehalten werden und es soll mit Ziff. 5 
eine weitere Massnahme ergänzt werden: 
 
5. Durchführung von Monitorings sowie der 
Umsetzung der dafür erforderlichen 
technischen und administrativen 
Aufwände. 
 
Begründung: 
Die wirtschaftliche Tragbarkeit von hohen 
Sanierungskosten soll gefördert (Anreize 
schaffen) werden, damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der KMU nicht 
geschmälert wird. Es macht deshalb Sinn, 
die konkreten Fördermassnahmen 
aufzulisten. 
 
Die Anpassung des Gesetzes können auf 
Unternehmensseite zu einem zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand führen, da Aktivitäten 
intensiver gemessen und überwacht 
werden müssen. Dies kann insbesondere 
für kleine Unternehmen zu erheblichen 
Mehrkosten führen. Daher ist 
sicherzustellen, dass auch nach der 
Umsetzung finanzielle Unterstützung für die 
Durchführung bereitgestellt wird. 



 

 
 
 
 
Anpassung: 
 
Unter § 6b soll ein vierter Abschnitt 
ergänzt werden: 
 
4 Bei Elektrizität aus erneuerbaren Energien 
richtet sich die minimale 
Einspeisevergütung nach den 
vermiedenen Kosten des Netzbetreibers für 
die Beschaffung gleichwertiger Elektrizität. 
 
Begründung: 
Verteilnetzbetreiber (VNB) werden den 
eingespeisten Solarstrom vermehrt für ihr 
eigenes Produktionsportfolio nutzen nach 
dem Prinzip: By low – sell high. Falls VNB 
ungehindert bei der Einspeisevergütung das 
gesetzliche Minimum ausschöpfen, sind 
PV-Anlagen nicht mehr wirtschaftlich zu 
betreiben und wird dessen Verbreitung 
nicht förderlich sein. Dies steht im 
Widerspruch mit der kantonalen 
Zielsetzung der Energiepolitik und der 
Klimastrategie. Zudem entsteht Thurgauer 
Unternehmen dadurch ein 
Wettbewerbsnachteil. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung: 
 
Unter § 8a soll der zweite Abschnitt 
angepasst werden: 
 
2 Dieser Anteil beträgt 25 % ab dem Jahr 
2025, 30 % ab dem Jahr 2030 und 40 % ab 
dem Jahr 2035. 
 
Begründung: 
Der fixe Anteil von 40 % per sofort erscheint 
sehr ambitiös und nimmt wenig Rücksicht 
auf die anspruchsvollen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Es ist ein 
nachvollziehbare Zielgrösse, die aber über 
Stufen erreicht werden soll. 
 
 
 
 
 



Unter § 8a soll der dritte Abschnitt 
angepasst werden: 
 
3 Der Bezug erneuerbarer oder mit 
erneuerbaren Energien hergestellter 
synthetischer Brennstoffe ist als 
Ersatzlösung zulässig, sofern diese in der 
Schweiz aus grösstenteils schweizerischen 
Rohstoffen produziert worden sind. Die 
Lieferung von Energie wird eingestellt, falls 
der notwendige erneuerbare Anteil nicht 
eingehalten werden kann. 
 
 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
ausschliesslich in der Schweiz hergestellte 
Brennstoffe eingesetzt werden sollten. Ein 
Energiegesetz ist kein Ort, um 
«Heimatschutz» zu betreiben. Es ist das 
Prinzip der Wirtschaftlichkeit vorzuziehen. 
Zudem wird damit vorausgesetzt, dass es 
diese Brennstoffe zukünftig mit Sicherheit 
in der Schweiz hergestellt werden. Dies ist 
mehr als fraglich.  Die Vorgabe ist zudem 
ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. 
 
Weiter wird eine pauschal gesetzlich 
geregelte Einstellung von 
Energielieferungen abgelehnt, da es 
plausible Gründe geben kann, warum der 
definierte Anteil nicht eingehalten werden 
kann. Allfällige «Strafbestimmungen» bzw. 
Ersatzmassnahmen können in einer 
Verordnung geregelt werden. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Anpassung: 
 
Unter § 10 soll der erste Abschnitt 
angepasst werden: 
 
1 Werden Anlagen zur Kühlung, 
Befeuchtung oder Entfeuchtung von 
Räumen oder Bauten neu eingebaut, 
müssen sie dem Stand der Technik 
entsprechen und mit einem möglichst 
hohen Anteil an erneuerbarer Energie 
betrieben werden. 
 
Begründung: 
In Unternehmen kann prozessbedingt eine 
Kühlung, Befeuchtung oder Entfeuchtung in 
der Produktion notwendig sein. Je nach 
Energiebedarf kann es sein, dass der Bedarf 
gar nicht vollends mit erneuerbaren 
Energien abgedeckt werden kann oder die 
Nutzung dieser schlicht nicht wirtschaftlich 
ist. Dies kann für ein Unternehmen 
existenzgefährdend sein oder zu einem 
Wettbewerbsnachteil für Unternehmen im 
Thurgau führen. Die Vorgabe ist ein Eingriff 
in die Wirtschaftsfreiheit. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Anpassung: 
 
Es soll ein § 15 ergänzt werden (nicht 
anwendbar auf Windenergieanlagen): 
 
Projekte zur Erhöhung der 
Energieeffizienz oder zur Nutzung 
erneuerbarer Energien bei bestehenden 
Bauten unterliegen grundsätzlich einem 
vereinfachten und beschleunigten 
Bewilligungsverfahren, sofern die 
gesetzlichen Anforderungen eingehalten 
werden. 
 
Begründung: 
Zahlreiche (Bau-)Bewilligungsverfahren 
scheitern oder verzögern sich aufgrund von 
langwierigen Verfahren auf Behördenseite 
oder oft durch missbräuchliche / 
verzögernde Einsprachen von Dritten. Um 
dem Durchbruch von erneuerbaren 
Energien Vorschub zu leisten, müssen 
deshalb vereinfachte / beschleunigte 
Bewilligungsverfahren zur Anwendung 
kommen. 


